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FINANZAMT EMMENDINGEN

Finanzarnt Emmendingen Postfach 1520 ' 79305 Emmendinsen

Firma
FREYLER GmbH & Co.KG
Postfach 1228
79338 KENZINGEN

iiiI{GANG FREYLEß Ginbl'l
Ze ntrale

0 4. Jan. 2023

f) t) I

22.12.2022

Frau Hauptmann

07641450-'138

05020t07143

sG 6/05

(Bitte bei Antwort angeben)

Emmendingen

Bearbeiterin

Telefon

Aktenzeichen

frt Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers

bei Bauleistungen und/oder der Reinigung von Gebäuden und Gebäudeteilen

Hiermit wird zur Vorlage bei dem leistenden

bescheinigt, dass

FREYLER GmbH & Co.KG

U nterneh mer/Su bu nternehme r

(Name und Vorname bzw. Firma)

Postfach 12 79338 KENZINGEN
(Anschrift, Sitz)

I Bauleistungen im Sinne des $ 13b Abs. 2 Nr. 4 USIG

n Gebäudereinigungsleistungen im Sinne des $ 13b Abs. 2 Nr. 8 USIG
nachhaltig erbringt und

X unter der Steuernummer 05020107143

E unter der Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer DE141941258
registriert ist.

Für die oben genannten empfangenen Leistungen wird deshalb die Steuer vom

Leistungsempfänger geschuldet (S 13b Abs. 5 USIG).

Diese Bescheinigung verliert ihre Gültigkgit mit Ablauf des: 31.12.2025
(Die Gültigkeitsdauer der. Bescheinigung ist auf einen Zeitraum von längstens drei Jahren nach Ausstellungsdatum zu beschränken.)

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

USt I TG.Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bau- und/oder Gebäudereinigungsleistungen
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Datenschutshinweis
lnformationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuervenrualtung und über lhre Rechte nach der
Datenschutz-Grundverordnung sowie über lhre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen
lnformationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses lnformationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter d"er Rubrik
,,Datenschutz") oder erhalten Sie bei lhrem Finanzamt.

Rechtsbehelfsbelehrung j '': 1 ,' r r.::.ii:l r '':: i' ' '.

Sie können die Erteilung des Nachweises zur Stöuerschuld nerschaft des Leistungs-

ngsleistungen mit demempfängers bei Bauleistungen tgu

Einspruch anfechten. Der Einspruch ist beim umseitigr [s7s ichneten Finanzamt schiift-

lich einzureichen, diesem elektronisch zu übermitteln oder dort zur Niederschrift zu

erklären.

Die Frist für die Einlegung des Einspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf

des Tags, an dem lhnen der Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des Leistungs-

empfängers bei Bauleistungen und/oder Gebäudereinigungsleistungen bekannt

gegeben worden ist. Bei Zusendung durch einfachen Brief oder Zustellung mittels

Einschreiben durch Übergabe gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach Aufgabe

zur Post als bewirkt, es sei denn, dass der Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des

Leistungsempfängers bei Bauleistungen und/oder Gebäudereinigungsleistungen zu

einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Bei Zustellung mit Zustellungsurkunde oder

mittels Einschreiben mit Rückschein oder gegen Empfangsbekenntnis ist Tag der

Bekanntgabe der Tag der Zustellung. Ein zum Abruf bereitgestellter Venrualtungsakt

gilt am dritten Tag nach Absendung der elektronischen Benachrichtigung über die

Bereitstellung der Daten an die abrufberechtigte Person als bekannt gegeben.


